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Arbeitsgesetz-Revision
bachab?
Interview mit Dani Nordmann, Hitslied der
Expertengruppe der eidgenössischen
Arbeitshommission zur Vorberei-
tung der Arbeitsgesetzrevision
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sfe//ende« SGS-Kommz'sszon
ArftezYszezY zznd AzFezfsrec/zz/«r
verftesserzzzzgs/d/zz'g ge/za/fen
ode;- zzz AWe/znzzng emp/oWen?

Dani Nordmann: Die SGB-
Kommission hält den vorgeleg-
ten Revisionsentwurf für un-
brauchbar. Mit dem Vorwand
Frau und Mann in der
Arbeitswelt rechtlich gleich zu
stellen, will der Bundesrat ent-
sprechend den Unternehmerfor-
derungen zentrale Bestimmun-

gen des Arbeitnehmerinnen-
Schutzes streichen. Der Schutz
der Frauen in der Erwerbs-
arbeitsweit, der die Diskriminie-
rungen der Frauen in Familie,
Berufund Gesellschaft teilweise
kompensiert, soll auf das

niedrigere Niveau der Männer
zusammengestrichen werden.
Neu will der Bundesrat gar die
Ausserkraftsetzung der gesetzli-
chen Minimalbestimmungen
über Arbeits- und Ruhezeit

möglich machen. Basis dieser

Deregulierung soll eine entspre-
chende Vereinbarung in Ge-

Samtarbeitsverträgen werden,
der zum «Ausgleich» auch einen

sogenannten «gleichwertigen»
Ersatz vorsehen müsste. Beur-
teilungsinstanz zur Bewertung
der «Gleichwertigkeit» wäre de

facto das BIGA und de jure
das Eidgenössische Volkswirt-
Schaftsdepartement (EVD).
Was das bedeutet, wissen die
Gewerkschaften spätestens seit-
dem diese beiden Behörden an
der Seite der Unternehmer für
die Generalisierung der Sonn-

tagsarbeit in Teilen der Textil-
industrie kämpfen.

Dz'sfazssz'o«: We/c/ze Fo//e spze/f
das Aröez'Zsgesetz zznd seine
Revision in den afazze/Zen Ans-
ez'nandersetzzzngen zzm die Fie-
.rzFzVz'sz'erzzng de;" A/FezYszezYen?

Dani Nordmann: Das heute

gültige Arbeitsgesetz bietet für
neue Arbeitszeitformen eine
beinahe unbegrenzte Zahl von
Möglichkeiten. Sowohl die
Erfahrungen in der Metallindu-
strie, als auch die jüngste
Vereinbarung des VPOD mit der
Swissair zeigen, dass im
Rahmen des heutigen Rechts die
diskutierten Optionen indivi-
dueller Arbeitszeit problemlos
realisiert werden können.

Der Arbeitsgesetzentwurf geht
jedoch weit über die bereits
bestehenden Freiräume hinaus
und stellt gesundheitspolitische
und soziale Errungenschaften
aufs Spiel: Beispielsweise soll
den Unternehmen die Möglich-
keit der Generalisierung von 12-

Stunden-Arbeitsschichten und
der Dauersonntagsarbeit ermög-
licht werden. Dies zusätzlich zur
Abschaffung des Prinzips des

Frauennachtarbeitsverbots.

Dz's&zzsszo«: Der SGß sfefe nz'cYzf

adezVze da «zzY sezner aö/e/znen-
de« //a/tzzng. We/c/zes szVzd die
wz'cta'gsZen Krà/fe mzY denen
5-fc/z ei« ßzzndnz's ergidr?

Dani Nordmann: Dies kann
noch nicht abschliessend beur-
teilt werden. Interessant ist, dass

auch gewerbliche Kreise gegen
den Gesetzentwurf mobil ma-
chen. Ihnen gehen bereits

Regelungen wie die Einführung
des Zeitzuschlags für Nachtar-
beitende oder die grundsätzliche
Einführung der 45-Stunden-
Woche (mit weiterhin höheren
Arbeitszeiten für vor allem
gewerbliche Branchen mittels
der Verordnung II) zu weit.
Heute schon klar ist, dass der

grosse Teil der Frauenorgansia-
tionen diese Arbeitsgesetzrevi-
sion bekämpft. Als Vertreterin-
nen der angeblich durch die
Gesetzesrevision begünstigten
Bevölkerungsgruppe ist dies

von besonderer Bedeutung.
Auch diese Organisationen
haben den Etikettenschwindel,
der mit dieser Revision betrie-
ben wird, erkannt.
Weiter zeichnet sich eine klare
Haltung der Kirchen ab. Die
katholische Bischofskonferenz
hat selbst Stellung genommen
und den Entwurf mit deutlichen
Worten abgelehnt. Die prote-
stantische Kirche wird dies wohl
auch tun. Bereits sind einzelne
reformierte Kantonalkirchen in
diesem Sinne bei den kantonalen
Regierungen vorstellig gewor-
den und haben - wie auch viele
kantonale Gewerkschaftsbünde

- auf die Vernehmassung der
Kantone eingewirkt.

Diîteswn: Kz'rc/z/z'c/ze Kreise
szYzd fradrio«e(/ mzY dem C1VG

verbunden. //aben sie nzzn teYze

Fe/YzTzz-zzngsbngsfemzYdem SGß?

Dani Nordmann: Nein, über-
haupt nicht. Im Vordergrund der

Gespräche mit Vertretern der
Landeskirchen stand stets die
gemeinsame Sorge um die

gesundheitspolitischen, sozia-
len und kulturellen Auswirkun-
gen der vorgeschlagenen Dere-
gulierung des Arbeitnehmer-
Schutzes. Interessant war, dass

auch kirchliche Kreise sofort
erkannten, dass es auch für sie
nicht nur um die Frage
Sonntagsarbeit gehen kann.
Auch viele unter ihnen
sahen in der Revision eine

gefährliche Gesamtkonzeption,
die schliesslich auch zur Verein-
zelung und Isolation der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer
führt und das kulturelle und

gesellschaftliche Leben bzw.
Zusammenleben gefährdet.

Diikssion: Dz'ese Art A//z'a/zz

wzzrde sc/zo« a/s Zzzsammen-

spanne« der «WezY&onservari-

ven» gegen die Moderne
fcrzYz'sz'erf... /V dies sznnvod?

Dani Nordmann: Eine Art
unausgesprochenes «Bündnis»
besteht zwischen den Gewerk-
Schäften und kirchlichen Krei-
sen durchaus. Es wird sich stets

nur auf einzelnen Fragen, wie
gegenwärtig auf den Arbeitneh-
merschutz beziehen. Zwischen
den Gewerkschaften und den
«Wertkonservativen» wird es

weiterhin entscheidende Diffe-
renzen geben, denkt man
beispielsweise an die Diskus-
sion um Schwangerschaftsab-
brach und Fristenlösung. Trotz-
dem haben ich mit solchen
thematischen, partiellen Bünd-
nis keine Probleme. Die
Bedingung bleibt jedoch, dass

die «Partner» ihre Positionen,
die zu Übereinstimmungen
führen, stets selbständig und klar
formulieren und die Positionen
nicht im Hinblick auf ein solches
Bündnis zurechtbiegen.
Ein vergleichbares, teils sehr

erfolgreiches Bündnis kennen
wir ja im Bereich des Umwelt-
Schutzes. Wieso soll dies beim
«Menschenschutz» nicht auch

möglich sein?

Z)z.sfa<,wzon: So//te dz'e ArbezYs-

geseZzrevz'sz'on zn der vorge-
.îc/z/agenen Form sterbe«, so
b/ez'bt es vorerst bezfn Stafzzs

zpzo; wz'e bann dz'e Gewerk-
sc/za/zsftewegzzng danach Fort-
sc/zrzYfe errez'c/zen?

Dani Nordmann: Die Arbeitsge-
Setzrevision in dieser Form muss
sterben! Am besten in der Ver-
nehmlassung, sonst im Paria-
ment oder spätestens in einer Re-

ferendumsabstimmung. Danach

muss meiner Meinung nach

zuerst die Revision der Verord-
nungen I und II an die Hand ge-
nommen werden. Die Verord-
nung I versucht beispielsweise
die Gummiartikel über die
«wirtschaftlich unentbehrliche»
Nacht- und Sonntagsarbeit zu
interpretieren. In dieser Verord-
nung wird auch die Basis der

möglichen Ausnahmebewilli-
gungen für Frauennachtarbeit in
Industrie und Gewerbe festge-
legt, falls die internationale
Übereinkunft relativiert oder er-
satzlos gekündigt werden sollte.
Die Verordnung II - einst als

Übergangsregelungkonzipiert-
sieht noch heute überlange
Arbeitszeiten bis zu 60 und mehr
Stunden vor. Diestrifftvorallem
gewerbliche und öffentliche Be-
triebe; also sowohl SMUV und

GBH-Mitglieder, wie auch Kol-
leginnen und Kollegen des

VPOD, Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Swissair oder die
Journalistinnen und Journali-
sten.
Neben dieser Verordnungsrevi-
sion gilt es, das BIGA zu einer
härteren Bewilligungspraxis zu
bringen. Weiter müssen die
Arbeitsbedingungen der Men-
sehen, die Nacht- und Sonntags-
arbeit leisten müssen, verbessert
werden. Beispielsweise durch
die flächendeckende Einfüh-

rung von Nachtarbeits-Zeitzu-
Schlägen mittels Gesamtarbeits-
Verträgen oder Änderung der
öffentlichrechtlichen Anstel-
lungsbedingungen.
Schliesslich -und dies nenne ich
bewusst als dritten Punkt-muss
erneut die Revision des Arbeits-
gesetzes angegangen werden.

Dz'shzzssz'on ; MzY oderohne nezzes

ArbezYsgesefz zn der Sc/zwez'z

droht dz'e Azz/Äedzzng des

Fratzen -Vactordez'YsVerbotes.
Was z'sf hz'er noc/z znögZz'c/z?

Einige Staaten - voran der
Schweizer Bundesrat - wollen
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die Übereinkunft 89, welche in
den Unterzeichnerstaaten die
Frauennachtarbeit in Industrie
und Gewerbe mit wenigen
präzis umrissenen Ausnahmen
verbietet, kündigen. Die Ge-
werkschaften versuchen gegen-
wärtig anstelle der Kündigung
einen Zusatz zum Protokoll zu
erwirken.
Damit würde das Verbot an sich
erhalten bleiben, den Staaten

jedoch die Möglichkeit gege-
ben, in Ausnahmefällen Frauen-
nachtarbeit zu bewilligen, so-
weit die zuständigen Arbeitge-
ber- und Arbeitnehmerorganisa-
tionen zustimmen. Sollte dieser
Versuch im Juni dieses Jahres

gelingen, würde das Zusatzpro-
tokoll Ende 1990, oder anfangs
1991 in den eidgenössischen

Räten behandelt und somit die

Frage der Frauennachtarbeit in
Industrie und Gewerbe politisch
diskutiert. Damit wäre eine klare
Willensäusserung des Paria-

ments (Ja zum unveränderten
Übereinkommen 1989, Ja zum
Übereinkommen mit Zusatz
oder Kündigung der Vereinba-
rung) möglich.
Sollte das Protokoll in Genf
nicht Zustandekommen, und
dies ist leider wahrscheinlich,
hat der Bundesrat die Möglich-
keit das Übereinkommen zu

kündigen. Danach würde das

geltende Schweizerische Ar-
beitsgesetz die Frauennacht-
arbeit regeln. Dies gibt dem

zuständigen Bundesamt, dem
BIGA in der Verordnung I,
Artikel 70, Absätze 2 und 3 des

Arbeitsgesetzes eine grosse
Kompetenz:
«Das Bundesamt kann die
besonderen Voraussetzugen
festsetzen, unter denen weitere
Ausnahmen vom Verbot der
Nachtarbeit bewilligt werden
dürfen. Mit der Bewilligung von
Nachtarbeit können besondere

Auflagen zum Schutz der
weiblichen Arbeitnehmer ver-
bunden werden.»
Die Gewerkschaften müssten
dann darum kämpfen, dass diese

Voraussetzungen möglichst eng
gefasst und die Auflagen
möglichst umfassend ausgestal-
tet würden.
Dwfe.«7o«: Da«/, vw'r da«/te«
DzV/mV t/as Gespräc/?.

ß/M; Li/foas Le/tma««
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